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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Haushaltsansätze für Förderungen nach der Förderrichtlinie Wasser-
wirtschaft in den Jahren 2015 bis 2022 zur Verfügung standen bzw. stehen;

2. welche Gesamtsumme in diesen Jahren ausgeschüttet wurden;

3. auf welche Fördertatbestände sich diese wie verteilt;

4.  wie sich das Verhältnis zwischen der Förderung von Projekten im Frischwas-
serbereich zu denen im Abwasserbereich darstellt (bitte auch einzelne Regie-
rungspräsidien darstellen);

5. welche Fördersätze es hier gibt;

6. wie hoch der Anteil der Förderung an den Gesamtkosten der Maßnahmen ist;

7. welche Kriterien sich für die Annahme eines Härtefalls herausgebildet haben;

8.  wie lange durchschnittlich der Zeitraum zwischen Antragstellung und Abrech-
nung der Maßnahme beträgt;

9.  welche Bedeutung sie der Begrenzung von Wasser- und Abwasserverlusten 
beimisst;

Antrag
der Abg. Nico Weinmann und Frank Bonath u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Förderzahlungen für Sanierungen bei Wasser- 
und Abwasserleitungen

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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10.  wie sie hier über die Förderrichtlinie hinaus mit Kommunen bzw. Stadtwer-
ken zusammenarbeitet;

11.  wie sich die Spanne zwischen den einzelnen Gebührenhöhen für Wasser im 
Land darstellt;

12.  welchen Stellenwert sie einer möglichst vergleichbaren Gebührenhöhe zwi-
schen den einzelnen Städten und Gemeinden im Land zumisst;

13.	welchen	Handlungsbedarf	sie	in	den	oben	genannten	Bereichen	identifiziert;

14.  inwieweit sie plant, an der Förderkulisse im Wasserwirtschaftsbereich etwas 
zu verändern, und wenn ja, wie;

15. ob sie plant, die zur Verfügung stehenden Fördermittel in Zukunft zu erhöhen.

21.3.2022

Weinmann, Bonath, Dr. Jung, Karrais, Brauer, Hoher, 
Trauschel, Dr. Schweickert, Fischer, Haußmann, 
Dr. Rülke, Dr. Timm Kern, Heitlinger, Goll FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Die	Förderrichtlinie	Wasserwirtschaft	 definiert	 die	Tatbestände,	 nach	 denen	 In-
vestitionen	 in	Wasser-	 und	 Abwassernetze	 gefördert	 werden	 können.	 Offen	 ist	
aber die Frage nach den entsprechenden Fördertöpfen. Berichten zufolge werden 
seit einiger Zeit Sanierungen im Frischwasserbereich nicht mehr gefördert.

Dazu	 gibt	 es	 eine	 traditionell	 hohe	Refinanzierungsquote	 bei	 den	Gebühren	 für	
Wasser- und Abwasser, die allerdings im Land recht unterschiedlich ausfallen. 
Diese	Kleine	Anfrage	dient	zur	Klärung	aktuell	offener	Fragen.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 12. April 2022 Nr. UM5-0141.5-13/6/3 nimmt das Ministe-
rium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im Einvernehmen mit dem Minis-
terium für Finanzen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Haushaltsansätze für Förderungen nach der Förderrichtlinie Wasser-
wirtschaft in den Jahren 2015 bis 2022 zur Verfügung standen bzw. stehen;

In	den	Jahren	2015	bis	2022	wurden	nach	Maßgabe	des	Staatshaushaltsplans	För-
derprogramme	(Barmittel	und	Verpflichtungsermächtigungen)	in	folgender	Höhe	
veranschlagt:

2.  welche Gesamtsumme in diesen Jahren ausgeschüttet wurden;

In	den	 Jahren	2015	bis	2021	wurden	 folgende	Auszahlungen	durch	die	L-Bank	
getätigt:

Für das Programmjahr 2022 liegt noch kein Jahresabschluss vor.

In	der	Regel	sind	sämtliche	Fördermittel	in	Zuwendungsbescheiden	und	Maßnah-
men	gebunden.	Ein	Abruf	 im	Sinne	 von	Auszahlung/Mittelabfluss	 kann	 jedoch	
entsprechend der haushalts- und zuwendungsrechtlichen Vorgaben nur nach Pro-
jektfortschritt erfolgen (wie bei allen Förderprogrammen). Dadurch ergeben sich 
gewisse	Differenzen	zwischen	bereitgestellten	Mitteln	und	Mittelabrufen	pro	Jahr.
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3. auf welche Fördertatbestände sich diese wie verteilt;

Die verschiedenen Fördertatbestände sind in der Anlage	ersichtlich.	Im	Hinblick	
auf die dort angegebenen Zuwendungen ist Folgendes zu beachten: Es handelt 
sich bei den genannten Zuwendungen um die insgesamt bewilligte Zuwendungs-
höhe, nicht um die Auszahlungssumme pro Jahr.

Bei der Umsetzung der Baumaßnahmen kommt es pandemiebedingt zu zeitwei-
sen	Bauverzögerungen,	verursacht	durch	Lieferengpässe	oder	Überlastung	der	In-
genieurbüros. Zudem kommt es bei der L-Bank aufgrund der hohen Belastung im 
Zusammenhang mit den Coronahilfen zu Verzögerungen bei der Auszahlung für 
die	 einzelnen	Maßnahmen.	 Insofern	 entstehen	 teilweise	 erhebliche	Abweichun-
gen zwischen den Zahlen zu Fragen 1, 2 und 3.

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass für die Förderung die Gesamtkosten der Maß-
nahmen nicht relevant und deshalb nicht in der Datenbank erfasst sind, sondern 
nur die zuwendungsfähigen Kosten und die auf Basis des Fördersatzes berechnete 
Zuwendung. Angaben zu den Gesamtkosten einer Maßnahme liegen der Landes-
regierung nicht vor.

Das Programmjahr 2022 ist in dieser Auswertung noch nicht enthalten, da es erst 
angelaufen ist und damit noch keine Daten im System hinterlegt sind.

4.  wie sich das Verhältnis zwischen der Förderung von Projekten im Frischwas-
serbereich zu denen im Abwasserbereich darstellt (bitte auch einzelne Regie-
rungspräsidien darstellen);

In	der	Anlage	findet	sich	eine	Aufteilung	der	Gesamtsummen	der	Zuwendungen	
2015 bis 2021 auf die Regierungspräsidien pro Förderbereich (Abwasserbeseiti-
gung und Wasserversorgung).

5. welche Fördersätze es hier gibt;

Die Fördersätze bezogen auf die Maßnahme sind aus der Anlage ersichtlich. All-
gemein beträgt nach der FrWw 2015 der Regelfördersatz bei einem maßgeblichen 
Wasser- und Abwasserentgelt von 5,90 Euro/m³ 20 von Hundert und ab 7,30 Eu-
ro/m³	80	von	Hundert;	bei	Härtefällen	(Sanierung	statt	Investition)	beträgt	er	6,90	
Euro/m³ 20 von Hundert und ab 8,30 Euro/m³ 80 von Hundert. Für konzeptionelle 
Maßnahmen liegt der Fördersatz bei 50 von Hundert.

6. wie hoch der Anteil der Förderung an den Gesamtkosten der Maßnahmen ist;

Wie unter Frage 3 bereits erläutert, liegen keine Angaben zu den Gesamtkosten 
einer Maßnahme vor. Daher können nur die zuwendungsfähigen Kosten und die 
basierend auf dem Fördersatz errechnete Zuwendung dargestellt werden. Diese 
Angaben sind aus der Anlage ablesbar.

7. welche Kriterien sich für die Annahme eines Härtefalls herausgebildet haben;

Bei den sogenannten Härtefällen handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen, die 
nur ausnahmsweise und sehr begrenzt gefördert werden können. Grundsätzlich 
sind	diese	Aufgaben	gebührenfinanziert.	Für	eine	Kanalsanierungsmaßnahme	so-
wie die Sanierung von Ortsverteilungsnetzen der Wasserversorgung kann in be-
gründeten Einzelfällen ab einer bestimmten Gebührenschwelle (vgl. Frage 5) ent-
sprechend der Nr. 11.1.3 FrWw 2015 eine Zuwendung gewährt werden.
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8.  wie lange durchschnittlich der Zeitraum zwischen Antragstellung und Abrech-
nung der Maßnahme beträgt;

Hierzu liegen keine Zahlen vor. Da es sich um Großbauprojekte handelt, ist da-
von auszugehen, dass die Maßnahmen meist über mehrere Jahre laufen; maximal 
sind allerdings drei Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme einzuhalten. Bei be-
sonders komplexen Vorhaben beträgt die maximale Frist bis zum Abschluss der 
Maßnahme fünf Jahre.

9.  welche Bedeutung sie der Begrenzung von Wasser- und Abwasserverlusten bei-
misst;

Der Wasserverlust stellt für die Kommunen und Wasserversorger eine wesent-
liche	wirtschaftliche	und	technische	Größe	dar.	Diese	Größe	findet	in	der	Förder-
richtlinie	Wasserwirtschaft	 jedoch	keinen	Einfluss	auf	 förderrelevante	Entschei-
dungen. 

Aufgrund von undichten Kanälen kann Abwasser in den Boden und ins Grund-
wasser gelangen und damit zu einer Boden- und/oder Grundwasserverunreinigung 
beitragen. Daneben kann es, wenn der Kanal im Grundwasser oder Grundwasser-
wechselbereich	liegt,	durch	Infiltrationen	zu	einer	Erhöhung	der	Abwassermenge	
kommen. Dies bedeutet, dass mehr sauberes Wasser, sogenanntes Fremdwasser, 
auf der Kläranlage gereinigt werden muss. Bei der Förderrichtlinie Wasserwirt-
schaft werden solche Maßnahmen nicht besonders priorisiert. Trotzdem sind un-
dichte Kanäle zum Schutz des Bodens und Grundwassers durch die Betreiber zu 
sanieren. 

10.  wie sie hier über die Förderrichtlinie hinaus mit Kommunen bzw. Stadtwerken 
zusammenarbeitet;

Grundsätzlich arbeiten die unteren Wasserbehörden und Regierungspräsidien sehr 
eng mit den Kommunen und Verbänden bei der Abstimmung von Gesamtstrate-
gien und einzelnen Projekten zusammen.

11.  wie sich die Spanne zwischen den einzelnen Gebührenhöhen für Wasser im 
Land darstellt;

Der landesweite Durchschnitt für einen Kubikmeter Trinkwasser lag im Jahr 2021 
bei 2,28 Euro. Durch die regionalen Qualitätsunterschiede, die notwendigen Auf-
bereitungsprozesse und weitere geographische, technische oder wirtschaft liche 
Aspekte können die Kosten für die Bereitstellung von Trinkwasser und folg-
lich	die	Gebührenhöhe	deutlich	schwanken.	Im	Jahr	2021	lag	das	Maximum	bei	 
5,96 Euro je Kubikmeter Trinkwasser. Das Minimum lag bei 32 Cent für den 
Kubikmeter. Die Angaben beruhen auf einer Erhebung des Statistischen Landes-
amtes Baden-Württemberg vom 1. Januar 2021.

Die Schmutzwassergebühr und die Einheitsgebühr werden nach dem Trinkwas-
serverbrauch erhoben. Grundlage für die Niederschlagswassergebühr sind die be-
bauten	und	befestigten	(versiegelten)	Flächen	des	an	die	öffentliche	Abwasserbe-
seitigung angeschlossenen Grundstücks, von denen Niederschlagswasser unmit-
telbar	oder	mittelbar	den	öffentlichen	Abwasseranlagen	zugeführt	wird.	

Der landesweite Durchschnitt für einen Kubikmeter Schmutzwasser lag im Jahr 
2021 bei 1,98 Euro und bei der Niederschlagswassergebühr pro Quadratmeter 
Fläche	bei	0,48	Euro.	In	28	Kommunen	wird	noch	eine	Einheitsgebühr	erhoben,	
die im Durchschnitt pro Kubikmeter Abwasser 3,19 Euro beträgt. 

Insbesondere	durch	die	unterschiedliche	Siedlungsstruktur	und	weitere	wirtschaft-
liche Aspekte können auch hier die Kosten für Abwasserbeseitigung und folglich 
die	Gebührenhöhe	deutlich	schwanken.	Im	Jahr	2021	lag	das	Maximum	bei	6,10	
Euro je Kubikmeter Schmutzwasser und 1,25 Euro je Quadratmeter befestigter 
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Fläche. Das Minimum lag bei 62 Cent für den Kubikmeter und 4 Cent je Quadrat-
meter. Auch diese Angaben beruhen auf einer Erhebung des Statistischen Landes-
amtes Baden-Württemberg mit Stand 1. Januar 2021.

12.  welchen Stellenwert sie einer möglichst vergleichbaren Gebührenhöhe zwi-
schen den einzelnen Städten und Gemeinden im Land zumisst;

Gebühren spiegeln die Kosten in der Abwasserbeseitigung und der Wasserver-
sorgung wieder. Diese können aufgrund verschiedener Faktoren unterschiedlich 
hoch sein. Mit der Koppelung der Förderung in weiten Teilen an die Gebühren-
höhe sollen große Unterschiede abgemildert werden. Eine darüber hinausgehen-
de möglichst vergleichbare Gebührenhöhe würde dem Prinzip von Leistung und 
Gegenleistung nicht mehr gerecht werden.

13. welchen Handlungsbedarf sie in den oben genannten Bereichen identifiziert;

Die Förderrichtlinien werden in regelmäßigen Abständen novelliert und an even-
tuelle neue Erfordernisse angepasst. Diese Novellierung erfolgt in enger Abstim-
mung u. a. mit den kommunalen Landesverbänden als Vertreter der Kommunen, 
aber	auch	dem	Innenministerium	und	dem	Finanzministerium.	Dabei	können	ge-
gebenenfalls neue Schwerpunkte oder Prioritäten gesetzt werden.

14.  inwieweit sie plant, an der Förderkulisse im Wasserwirtschaftsbereich etwas 
zu verändern, und wenn ja, wie;

Die Förderkulisse umfasst das ganze Land. Es ist nicht beabsichtigt, Änderungen 
vorzunehmen.

15. ob sie plant, die zur Verfügung stehenden Fördermittel in Zukunft zu erhöhen.

Die Gemeinsame Finanzkommission gibt Empfehlungen zur Verteilung des Kom-
munalen	 Investitionsfonds.	Über	 die	Höhe	 der	 zur	Verfügung	 stehenden	Mittel	
wird im Rahmen der Aufstellung des Staatshaushaltsplans entschieden.

Walker
Ministerin für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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